
 
 

Protokollauszug 
aus der 

39. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 11.04.2018 

 
öffentlich 
Top 6.21 Beleuchtung entlang des Haveluferwegs in Potsdam-West 

18/SVV/0146 
ungeändert beschlossen 

 
Der Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung empfiehlt, 
dem Antrag zuzustimmen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:  
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den derzeit nur punktuell beleuchteten Havelufer-
weg in Potsdam-West, auf eine hinreichende Beleuchtung zu überprüfen. Mögliche Maß-
nahmen zur Aufwertung der Beleuchtungssituation sind dem Ausschuss für Stadtentwick-
lung und Bauen und Verkehr sowie dem Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz 
und ländliche Entwicklung im Mai 2018 vorzustellen. Die Realisierung von sinnvollen Maß-
nahmen zur Beleuchtung des Haveluferwegs, ist möglichst im IV. Quartal 2018 abzusch-
ließen. 
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BESCHLUSS 
der 39. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 11.04.2018 

 
 
 Beleuchtung entlang des Haveluferwegs in Potsdam-West 

Vorlage: 18/SVV/0146 
 

  
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den derzeit nur punktuell beleuchteten 
Haveluferweg in Potsdam-West, auf eine hinreichende Beleuchtung zu überprüfen. 
Mögliche Maßnahmen zur Aufwertung der Beleuchtungssituation sind dem 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen und Verkehr sowie dem Ausschuss für 
Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung im Mai 2018 vorzustellen. 
Die Realisierung von sinnvollen Maßnahmen zur Beleuchtung des Haveluferwegs, 
ist möglichst im IV. Quartal 2018 abzuschließen. 
 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 

 
 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss wird eine Seite beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 18. April 2018  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
 

2 von 2 in Zusammenstellung


	Protokollauszug
	Anlage  1 Beschluss

